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Weltreise Queen Mary 2 

Datum			H  afen	 An	 Ab
Di.	 10.	Jan.	 Southampton, England, Einschiffen		  18.00
Mo.	 14.	Jan.	 Barcelona, Spanien	 08.00	 18.00
Do.	 17.	Jan.	 Piräus (Athen), Griechenland	 08.00	 18.00
Sa.	 19.	Jan.	 Port Said, Ägypten	 03.30	 04.00 
			  Suezkanal, Ägypten	 05.00	 15.00 
			  Suez, Ägypten	 16.30	 17.00
So.	 20.	Jan.	 Sokhna, Ägypten	 00.00	 20.00
Mo.	 21.	Jan.	 Safaga, Ägypten	 07.00	 23.00
So.	 27.	Jan.	 Dubai, Vereinigte Arabische Emirate	 08.00	
Mo.	 28.	Jan.	 Dubai, Vereinigte Arabische Emirate		  23.59
Di.	 29.	Jan.	 Abu Dhabi, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate	 07.00	 18.00
Sa.	 02.	Feb.	 Cochin, Indien	 07.00	 19.00
Mo.	 04.	Feb.	 Colombo, Sri Lanka	 07.00	 20.00
Do.	 07.	Feb.	 Langkawi, Malaysia	 09.30	 18.30
Fr.	 08.	Feb.	 Port Kelang (Kuala Lumpur), Malaysia	 08.00	 18.00
Sa.	 09.	Feb.	 Singapur	 07.00	 20.00
Mo.	 11.	Feb.	 Ko Samui, Thailand	 08.00	 18.30
Di.	 12.	Feb.	 Laem Chabang (Bangkok), Thailand	 08.00	 20.00
Do.	 14.	Feb.	 Phu My (Ho Chi Minh Stadt), Vietnam	 08.00	 18.00
So.	 17.	Feb.	 Hongkong, China	 08.00	
Mo.	 18.	Feb.	 Hongkong, China		  18.00
Do.	 21.	Feb.	 Shanghai, China	 09.00	
Fr.	 22.	Feb.	 Shanghai, China		  22.00
Sa.	 02.	Mär.	 Cairns, Australien	 07.00	 19.00
Di.	 05.	Mär.	 Whitsunday Inseln, Australien	 08.00	 18.00
Do.	 07.	Mär.	 Sydney, Australien	 06.00	 23.59
So.	 10.	Mär.	 Bay Of Islands, Neuseeland	 09.00	 19.00
Mo.	 11.	Mär.	 Auckland, Neuseeland	 08.00	 22.00
Mi.	 13.	Mär.	 Wellington, Neuseeland	 08.00	 18.00
Do.	 14.	Mär.	 Christchurch, Neuseeland	 08.00	 18.00
Sa.	 16.	Mär.	 Milford Sound, Neuseeland	 09.00	 18.00
Di.	 19.	Mär.	 Sydney, Australien	 06.00	 23.59
Do.	 21.	Mär.	 Melbourne, Australien	 08.00	 18.00
Sa.	 23.	Mär.	 Adelaide, Australien	 08.00	 18.00
Di.	 26.	Mär.	 Fremantle, Australien	 08.00	 18.00
Do.	 02.	Apr.	 Mauritius	 08.00	 18.00
Sa.	 06.	Apr.	 Durban, Südafrika	 08.00	 18.00
Mo.	 08.	Apr.	 Port Elizabeth, Südafrika	 08.00	 18.00
	 09.-10.	Apr.	 Kapstadt, Südafrika	 18.00	
Do.	 11.	Apr.	 Kapstadt, Südafrika		  18.00
Sa.	 13.	Apr.	 Walvis Bay, Namibia	 08.00	 18.00
So.	 21.	Apr.	 Gran Canaria, Spanien	 08.00	 17.30
Mo.	 22.	Apr.	 Funchal (Madeira), Portugal	 08.00	 18.00
Mi.	 24.	Apr.	 Vigo, Spanien	 09.00	 17.00
Fr.	 26.	Apr.	 Southampton, England, Ausschiffen	 06.00

Rundkreuzfahrt ab Southampton · 106 Nächte
10. Januar bis 26. April 2013
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Weltreise Queen Mary 2 

Die Teilstrecken der Weltreise mit der Queen Mary 2

Weltreise

Von Southampton
nach Kapstadt 

10. Januar bis 10. April 2013 
(90 Nächte)

Anreisepaket inkl. Flug & Transfers ab 1.319.- CHF p.P.

Innenkabine 
ab 16.431.- CHF p.P.

Balkonkabine 
ab 23.608.- CHF p.P.

Aussenkabine 
ab 21.638.- CHF p.P.

Suite 
ab 47.546.- CHF p.P.

Kreuzfahrtpreise und Anreisepaket

Von Southampton
nach Sydney 

10. Januar bis 19. März 2013 
(68 Nächte)

Anreisepaket inkl. Flug & Transfers ab 1.732.- CHF p.P.

Innenkabine 
ab 12.686.- CHF p.P.

Balkonkabine 
ab 18.274.- CHF p.P.

Aussenkabine 
ab 16.748.- CHF p.P.

Suite 
ab 36.816.- CHF p.P.

Kreuzfahrtpreise und Anreisepaket

Von Southampton
nach Sydney 

10. Januar bis 07. März 2013 
(56 Nächte)

Anreisepaket inkl. Flug & Transfers ab 1.732.- CHF p.P.

Innenkabine 
ab 10.463.- CHF p.P.

Balkonkabine 
ab 15.097.- CHF p.P.

Aussenkabine 
ab 13.829.- CHF p.P.

Suite 
ab 30.337.- CHF p.P.

Kreuzfahrtpreise und Anreisepaket

Von Southampton
nach Hongkong 

10. Januar bis 17. Februar 2013 
(38 Nächte)

Anreisepaket inkl. Flug & Transfers ab 1.176.- CHF p.P.

Innenkabine 
ab 7.096.- CHF p.P.

Balkonkabine 
ab 10.208.- CHF p.P.

Aussenkabine 
ab 9.384.- CHF p.P.

Suite 
ab 20.558.- CHF p.P.

Kreuzfahrtpreise und Anreisepaket

Von Southampton
nach Dubai 

10. bis 28. Januar 2013 
(18 Nächte)

Anreisepaket inkl. Flug & Transfers ab 983.- CHF p.P.

Innenkabine 
ab 3.413.- CHF p.P.

Balkonkabine 
ab 4.939.- CHF p.P.

Aussenkabine 
ab 4.556.- CHF p.P.

Suite 
ab 9.955.- CHF p.P.

Kreuzfahrtpreise und Anreisepaket

Von Dubai
nach Southampton 

28. Januar bis 26. April 2013 
(88 Nächte)

Anreisepaket inkl. Flug, Transfers & Hotel ab 1.211.- CHF p.P.

Innenkabine 
ab 16.051.- CHF p.P.

Balkonkabine 
ab 23.098.- CHF p.P.

Aussenkabine 
ab 21.193.- CHF p.P.

Suite 
ab 46.530.- CHF p.P.

Kreuzfahrtpreise und Anreisepaket
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Weltreise Queen Mary 2 

Von Dubai
nach Kapstadt 

28. Januar bis 10. April 2013 
(72 Nächte)

Anreisepaket inkl. Flug, Transfers & Hotel ab 1.985.- CHF p.P.

Innenkabine 
ab 21.526.- CHF p.P.

Balkonkabine 
ab 28.601.- CHF p.P.

Aussenkabine 
ab 26.577.- CHF p.P.

Suite 
ab 57.909.- CHF p.P.

Kreuzfahrtpreise und Anreisepaket

Von Dubai
nach Sydney 

28. Januar bis 19. März 2013 
(50 Nächte)

Anreisepaket inkl. Flug, Transfers & Hotel ab 2.239.- CHF p.P.

Innenkabine 
ab 9.319.- CHF p.P.

Balkonkabine 
ab 13.446.- CHF p.P.

Aussenkabine 
ab 12.303.- CHF p.P.

Suite 
ab 27.099.- CHF p.P.

Kreuzfahrtpreise und Anreisepaket

Von Dubai
nach Sydney 

28. Januar bis 07. März 2013 
(38 Nächte)

Anreisepaket inkl. Flug, Transfers & Hotel ab 2.239.- CHF p.P.

Innenkabine 
ab 7.096.- CHF p.P.

Balkonkabine 
ab 10.208.- CHF p.P.

Aussenkabine 
ab 9.384.- CHF p.P.

Suite 
ab 20.558.- CHF p.P.

Kreuzfahrtpreise und Anreisepaket

Von Dubai
nach Hongkong 

28. Januar bis 17. Februar 2013 
(20 Nächte)

Anreisepaket inkl. Flug, Transfers & Hotel ab 1.883.- CHF p.P.

Innenkabine 
ab 3.796.- CHF p.P.

Balkonkabine 
ab 5.510.- CHF p.P.

Aussenkabine 
ab 5.066.- CHF p.P.

Suite 
ab 11.097.- CHF p.P.

Kreuzfahrtpreise und Anreisepaket

Von Dubai
nach Singapur 

28. Januar bis 09. Februar 2013 
(12 Nächte)

Anreisepaket inkl. Flug, Transfers & Hotel ab 1.953.- CHF p.P.

Innenkabine 
ab 5.422.- CHF p.P.

Balkonkabine 
ab 7.872.- CHF p.P.

Aussenkabine 
ab 7.237.- CHF p.P.

Suite 
ab 15.854.- CHF p.P.

Kreuzfahrtpreise und Anreisepaket

Von Hongkong
nach Southampton 

17. Februar bis 26. April 2013 
(68 Nächte)

Anreisepaket inkl. Flug, Transfers & Hotel ab 1.567.- CHF p.P.

Innenkabine 
ab 12.686.- CHF p.P.

Balkonkabine 
ab 18.274.- CHF p.P.

Aussenkabine 
ab 16.748.- CHF p.P.

Suite 
ab 36.816.- CHF p.P.

Kreuzfahrtpreise und Anreisepaket
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Weltreise Queen Mary 2 

Die Teilstrecken der Weltreise mit der Queen Mary 2

Weltreise

Von Hongkong
nach Sydney 

17. Februar bis 19. März 2013 
(30 Nächte)

Anreisepaket inkl. Flug, Transfers & Hotel ab 2.545.- CHF p.P.

Innenkabine 
ab 5.701.- CHF p.P.

Balkonkabine 
ab 8.241.- CHF p.P.

Aussenkabine 
ab 7.541.- CHF p.P.

Suite 
ab 16.623.- CHF p.P.

Kreuzfahrtpreise und Anreisepaket

Von Hongkong
nach Sydney 

17. Februar bis 07. März 2013 
(18 Nächte)

Anreisepaket inkl. Flug, Transfers & Hotel ab 2.545.- CHF p.P.

Innenkabine 
ab 3.419.- CHF p.P.

Balkonkabine 
ab 4.939.- CHF p.P.

Aussenkabine 
ab 4.556.- CHF p.P.

Suite 
ab 9.955.- CHF p.P.

Kreuzfahrtpreise und Anreisepaket

Von Sydney
nach Southampton 

07. März bis 26. April 2013 
(50 Nächte)

Anreisepaket inkl. Flug, Transfers & Hotel ab 1.946.- CHF p.P.

Innenkabine 
ab 9.319.- CHF p.P.

Balkonkabine 
ab 13.446.- CHF p.P.

Aussenkabine 
ab 12.303.- CHF p.P.

Suite 
ab 27.099.- CHF p.P.

Kreuzfahrtpreise und Anreisepaket

Von Sydney
nach Kapstadt 

07. März bis 10. April 2013 
(34 Nächte)

Anreisepaket inkl. Flug, Transfers & Hotel ab 2.720.- CHF p.P.

Innenkabine 
ab 6.525.- CHF p.P.

Balkonkabine 
ab 7.389.- CHF p.P.

Aussenkabine 
ab 8.557.- CHF p.P.

Suite 
ab 18.845.- CHF p.P.

Kreuzfahrtpreise und Anreisepaket

Von Sydney
nach Sydney 

07. März bis 19. März 2013 
(12 Nächte)

Anreisepaket inkl. Flug, Transfers & Hotel ab 2.303.- CHF p.P.

Innenkabine 
ab 2.272.- CHF p.P.

Balkonkabine 
ab 3.288.- CHF p.P.

Aussenkabine 
ab 3.034.- CHF p.P.

Suite 
ab 6.652.- CHF p.P.

Kreuzfahrtpreise und Anreisepaket

Von Hongkong
nach Kapstadt 

17. Februar bis 10. April 2013 
(52 Nächte)

Anreisepaket inkl. Flug, Transfers & Hotel ab 2.341.- CHF p.P.

Innenkabine 
ab 9.701.- CHF p.P.

Balkonkabine 
ab 14.019.- CHF p.P.

Aussenkabine 
ab 12.813.- CHF p.P.

Suite 
ab 28.180.- CHF p.P.

Kreuzfahrtpreise und Anreisepaket
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Weltreise Queen Mary 2 

Von Sydney
nach Kapstadt 

19. März bis 10. April 2013 
(22 Nächte)

Anreisepaket inkl. Flug, Transfers & Hotel ab 2.720.- CHF p.P.

Innenkabine 
ab 4.177.- CHF p.P.

Balkonkabine 
ab 6.080.- CHF p.P.

Aussenkabine 
ab 5.574.- CHF p.P.

Suite 
ab 12.178.- CHF p.P.

Kreuzfahrtpreise und Anreisepaket

Von Kapstadt
nach Southampton 

10. bis 26. April 2013 
(16 Nächte)

Anreisepaket inkl. Flug, Transfers & Hotel ab 1.950.- CHF p.P.

Innenkabine 
ab 3.034.- CHF p.P.

Balkonkabine 
ab 4.429.- CHF p.P.

Aussenkabine 
ab 4.050.- CHF p.P.

Suite 
ab 8.874.- CHF p.P.

Kreuzfahrtpreise und Anreisepaket

Von Sydney
nach Southampton 

19. März bis 26. April 2013 
(38 Nächte)

Anreisepaket inkl. Flug, Transfers & Hotel ab 1.946.- CHF p.P.

Innenkabine 
ab 9.423.- CHF p.P.

Balkonkabine 
ab 12.611.- CHF p.P.

Aussenkabine 
ab 11.701.- CHF p.P.

Suite 
ab 25.819.- CHF p.P.

Kreuzfahrtpreise und Anreisepaket



130 | Die Queens von Cunard – die GROSSEN Ocean Liner des 21. Jahrhunderts www.cunardline.ch | 131

Wissenswertes A-Z

Ansprechpartner an Bord
An Bord helfen Ihnen die Mitarbeiter an der Rezeption (Purseŕ s 
Desk) oder im Tour Office gern bei der Buchung von speziellen Ar-
rangements in den verschiedenen Anlauf häfen, wie z. B. exklusi-
ven Landausf lügen, Mietwagen und Führern, Golfabschlagzeiten 
oder Tischreservierungen in einem Restaurant an Land. Für unsere 
deutschsprachigen Gäste steht auch eine deutschsprachige Hostess 
zur Verfügung, die Ihnen bei Fragen gern behilf lich ist.

Ärztliche Betreuung / Schwangerschaft
Die Cunard Schiffe verfügen über ein modern eingerichtetes Hos-
pital, um medizinische Hilfe bei Krankheit und Unfällen leisten zu 
können. Die vorhandenen Einrichtungen sind nicht dafür vorgese-
hen, bei Reiseantritt bestehende Krankheiten weiter zu behandeln. 
Sofern Sie eine besondere ärztliche Betreuung benötigen, bitten wir 
Sie, diese vor Buchung schriftlich bei der Reederei zu erfragen. We-
gen des begrenzten Umfangs der an Bord möglichen Leistungen und 
der an Land nicht immer sofort möglichen medizinischen Versor-
gung gilt bei Schwangerschaft, dass zum Zeitpunkt der Ausschiffung 
die 24. Schwangerschaftswoche nicht überschritten sein darf. Für 
ärztliche Behandlungen wird ein entsprechendes Honorar erhoben.

Ausschiffung / Tenderservice
Wann immer möglich, werden die Schiffe am Pier anlegen. Falls sie vor 
einigen Häfen auf Reede liegen, erfolgt die Ausschiffung mit schiffs-
eigenen Tenderbooten (kostenlos). Die Häfen sind auf den Fahrplan-
seiten gekennzeichnet. Änderungen sind jedoch vorbehalten.

Bank / Zahlungsmittel / Kreditkarten
Unsere Mitarbeiter an der Rezeption (Purser‘s Desk) kümmern sich 
um sämtliche Geldangelegenheiten an Bord. Die offizielle Währung 
an Bord der Cunard Schiffe ist der US-Dollar. Die Bordwährung 
kann gegen die gängigsten Fremdwährungen getauscht werden. 
Damit Sie an Bord den Komfort bargeldlosen Bezahlens geniessen 
können, wird für Sie ein Bordkonto eingerichtet. Alle persönlichen 
Ausgaben, z. B. an der Bar, in den Geschäften oder für Landausf lüge 
sowie Trinkgelder, werden automatisch diesem Konto belastet. Am 
Ende der Reise wird Ihnen eine detaillierte Abrechnung zur Kont-
rolle auf die Kabine gebracht. Besonders bequem haben Sie es, wenn 
Sie schon beim Einschiffen Ihre Kreditkarte registrieren lassen, dann 
wird Ihr Bordkonto automatisch über die Kreditkarte abgerechnet. 
Gäste, die es vorziehen, das Bordkonto mit Reiseschecks oder bar zu 
begleichen, werden bei der Einschiffung gebeten, eine Bareinlage von 
300 US-Dollar an der Rezeption (Purseŕ s Desk) zu hinterlegen.

Bibliothek / Buchhandlung
Mit über 8.000 Bänden gilt die Bibliothek auf der Queen Mary 2 als 
weltweit grösste schwimmende Büchersammlung. Die Queen Vic-
toria und Queen Elizabeth verfügen über eine zweigeschossige Bib-
liothek mit mehr als 6.000 Büchern. Auf allen drei Schiffen steht Ih-
nen eine grosse Auswahl an internationaler Lektüre zur Verfügung. 
In die Bibliotheken ist jeweils eine Buchhandlung integriert.

Blindenhunde / Haustiere
Bei Bedarf gewährt Cunard Gästen die Mitnahme von Blindenhun-
den. Sind Sie auf die Begleitung eines Tieres angewiesen, müssen Sie 
Cunard bei Buchung darüber informieren. Je nach Land und An-
lauf hafen kann es aufgrund von gesetzlichen Vorschriften oder Zoll-
bestimmungen sein, dass die Tiere nicht von Bord gehen dürfen. Es 
liegt in der Verantwortung des Gastes, sich über die entsprechen-
den Regelungen des jeweiligen Landes zu informieren und die not-
wendigen Dokumente und Gesundheitsbescheinigungen des Tieres 
mitzuführen. Blindenhunde dürfen in der Kabine des Besitzers rei-
sen. Haustiere (nur Katzen und Hunde) werden nur auf Transatlan-
tik-Passsagen zwischen Southampton/Hamburg und New York an 
Bord der Queen Mary 2 befördert. Der Transport erfolgt in Überein-
stimmung mit den Vorschriften des internationalen Tiertransports 
und den Richtlinien der Cunard Line. Voraussetzung für die Zutei-
lung eines Zwingers sind die Erfüllung bestimmter Gesundheitsbe-
dingungen und die Verfügbarkeit eines Zwingers in der benötigten 
Grösse. Alle Tiere müssen:

·  �mit einem Mikrochip ausgestattet sein 
·  �gegen Tollwut geimpft sein 
·  �einen offiziellen EU-Tierausweis mitführen
·  �eine offizielle Bescheinigung mitführen, dass das Tier in den letz-

ten 48 Stunden vor dem Check-in gegen Zecken und Bandwürmer 
behandelt wurde

Des Weiteren muss ein ausreichender Schutz gegen Tollwut durch 
eine Blutuntersuchung bestätigt sein. Für Informationen bezüglich 
des Transports Ihres Hundes oder Ihrer Katze auf der Queen Mary 2 
kontaktieren Sie bitte unsere Reservierungsabteilung.

Bordnachrichten
Abhängig vom Satellitenempfang erhalten Sie jeden Morgen eine 
Zusammenstellung der wichtigsten Nachrichten aus aller Welt in 
deutscher Sprache auf Ihre Kabine.

Bordsprache
Die offizielle Sprache an Bord der Cunard Schiffe ist Englisch, wobei 
einige Besatzungsmitglieder auch Deutsch sprechen. Des Weiteren 
kümmert sich eine deutschsprachige Hostess um die Passagiere. Ta-
gesprogramme, Bordnachrichten und Menükarten sind ebenfalls in 
deutscher Sprache erhältlich. Dennoch ist es von Vorteil, Englisch zu 
sprechen, um in den Genuss des vollen Bordprogramms und anderer 
Veranstaltungen zu kommen und sich mit den mitreisenden Passa-
gieren austauschen zu können.

Computer-Schulungszentrum / Konferenzzentrum
Im Schulungszentrum „ConneXionsTM“ gibt es auf Deck 2 der 
Queen Mary 2 sechs Schulungsräume für Workshops und Semina-
re. Zwei der Räume dienen als Computer-Schulungszentrum. Auch 
auf der Queen Victoria und Queen Elizabeth gibt es auf den Decks 1 
& 3 ein Internet Center sowie Schulungsräume für Workshops und 
Seminare. Eine Vielfalt an Software steht kostenlos zur Verfügung.
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Deckstühle
Deckstühle mit Auf lagen und Decken stehen zur kostenlosen Nut-
zung bereit.

Diätkost
Sonderwünsche für Diät- und Schonkost werden nach Möglichkeit 
gern berücksichtigt. Bitte informieren Sie uns bei Buchung, spätes-
tens jedoch acht Wochen vor Abfahrt, über genaue Einzelheiten.

Elektrizität
Die Stromspannung in den Kabinen/Suiten beträgt auf den Schif-
fen 110 V Wechselstrom (60 Hz). Für Rasierapparate befindet sich 
im Badezimmer ein Anschluss mit 220 V. Es empfiehlt sich die Mit-
nahme eines Universaladapters.

Fotograf
Es reist ein Fotograf mit, der zu besonderen Anlässen an Bord und an 
Land fotografiert. Die Fotos hängen jeden Abend zur Ansicht und 
zum Kauf für Sie aus. Darüber hinaus können Sie auch gern einen 
persönlichen Termin für Portraitaufnahmen vereinbaren.

Garderobe an Bord
Höhepunkte der Reisen mit Cunard sind die glanzvollen Abendver-
anstaltungen an Bord. Um die besonders elegante Atmosphäre der 
abendlichen Dinner zu unterstreichen, bitten wir Sie, sich zu diesen 
Anlässen wie für den Besuch eines exklusiven Restaurants zu kleiden.

Für die Abendgarderobe gelten folgende Definitionen:

Formal (formell): Smoking oder alternativ dunkler Anzug für die 
Herren; Abendkleid oder andere formelle Kleidung für die Damen. 
Das Ausleihen von formeller Kleidung für Herren ist an Bord möglich.

Semi-formal (semi-formell): Jackett und Krawatte für die Herren; 
Cocktailkleid, Kostüm oder Hosenanzug für die Damen. Jeans sind 
nicht erwünscht.

Elegant Casual (elegant leger): Für die Herren Freizeithose, Pullo-
ver, Hemd und Jackett. Für die Damen Rock oder Hose mit Pullover 
oder Bluse. Jeans oder Shorts sind nicht erwünscht.

Auf Kreuzfahrten ist die Kleiderempfehlung im Allgemeinen an See-
tagen formell, semi-formell oder elegant leger und an Tagen, an de-
nen das Schiff im Hafen liegt, semi-formell oder elegant leger (De-
tails erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen). Normalerweise finden 
auf Weltreisen bis zu drei formelle Abende pro Woche sowie diver-
se Themenabende, auf Kreuzfahrten zwei formelle Abende pro Wo-
che und auf Transatlantik-Passagen drei formelle Abende statt. Die 
Garderobenvorschläge stehen im Tagesprogramm der Schiffe und 
sind während des ganzen Abends ab 18.00 Uhr gültig. Kurze Hosen 
oder Badebekleidung sind in den Restaurants an Bord zu keiner Zeit 
erwünscht. Legere Kleidung ist im Kings Court Restaurant an Bord 
der Queen Mary 2 sowie in den Lido Restaurants an Bord der Queen 
Victoria und Queen Elizabeth willkommen.

Garderobe an Land
Je nach Ihrer ausgewählten Route werden Sie an Land den klimati-
schen Verhältnissen angepasste Kleidung benötigen. Bitte bedenken 
Sie auch, dass es in vielen Ländern üblich ist, sich bei Besichtigungen 
von Tempeln, Grabstätten und Kirchen schulter- und kniebedeckt 
zu kleiden. Herren sollten lange Hosen tragen. Es wird empfohlen, 
auf Reisen stets eine leichte Regenjacke und einen Regenschirm so-
wie bequeme, feste Schuhe für Besichtigungstouren mitzuführen. 
Brillenträger sollten eine Ersatzbrille dabeihaben.

Gottesdienste
Auf allen Reisen finden an Bord katholische und ökumenische Got-
tesdienste statt. Zu grösseren religiösen Feiertagen sind häufig ein 
anglikanischer Priester sowie ein Rabbi/Kantor anwesend, um die-
se Anlässe entsprechend zu zelebrieren.

Kabinenservice
Der Kabinenservice steht Ihnen 24 Stunden am Tag kostenlos zur 
Verfügung. Eine Bestellkarte liegt in Ihrer Kabine aus. Darüber hi-
naus besteht auf der Queen Mary 2 die Möglichkeit, die Bestellung 
über das interaktive Fernsehgerät aufzugeben.

Kinderbetreuung
An Bord der Queen Mary 2, der Queen Victoria und der Queen Eliz-
abeth befinden sich auf Deck 6 bzw. 10 die Kleinkinderspielzonen 
„The Play Zone“ für Kinder bis 7 Jahre, die von ausgebildeten Erzie-
herinnen betreut werden. Auf ältere Kinder und Jugendliche war-
ten in den Kinder- Clubs „The Zone“ ebenfalls tolle Animationspro-
gramme. Die Kinderbetreuung in diesen Bereichen ist kostenlos.

Klimaanlage
Alle Schiffe sind voll klimatisiert. Die Klimaanlage in Ihrer Kabine 
ist nach Wunsch regulierbar.

Körperbehinderte Passagiere / Rollstühle
Gäste, die aufgrund einer körperlichen Behinderung auf einen Roll-
stuhl oder besondere Vorrichtungen in ihrer Kabine/Suite oder auf 
dem Schiff angewiesen sind, erkundigen sich bitte bei Buchung, ob 
ihre speziellen Bedingungen erfüllt werden können. Die Schiffe ver-
fügen über eine begrenzte Anzahl an Kabinen für körperlich behin-
derte Passagiere. Die Art der Behinderung muss bei der Buchung an-
gegeben werden. Gäste, die Hilfeleistungen benötigen, dürfen nur 
zusammen mit einer Begleitperson reisen, da an Bord leider keine 
entsprechenden Dienste angeboten werden können. Passagiere, die 
einen Rollstuhl benötigen, werden gebeten, diesen mitzubringen. Da 
Rollstühle und Gehhilfen in der eigenen Kabine untergebracht wer-
den müssen, ist es empfehlenswert, ein zusammenklappbares Mo-
dell mitzubringen. Die Masse des Rollstuhls müssen vor Reisebe-
ginn mit Cunard abgestimmt werden. Gäste, die auf einen Rollstuhl 
angewiesen sind, können aus Sicherheitsgründen nicht in Tendern 
übergesetzt werden, wenn die Schiffe auf Reede liegen.
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Landausf lüge
In fast jedem Anlauf hafen bieten wir verschiedene interessante 
Landausf lüge an. Eine detaillierte Übersicht mit Buchungshinweisen 
erhalten Sie rechtzeitig vor Reisebeginn. Während der Reise werden 
regelmässig informative Vorträge mit Tipps zu Ausf lügen, Shopping 
und anderen nützlichen Informationen angeboten. Diese Vorträ-
ge werden im Tagesprogramm angekündigt und darüber hinaus im 
Fernsehen übertragen. Ausserdem können auf der Queen Mary 2 die 
Landausf lüge direkt über das interaktive Fernsehgerät in der Kabine 
gebucht werden. Bitte beachten Sie, dass die angebotenen Ausf lüge 
sowie die in den Transatlantik-Arrangements eingeschlossenen Tou-
ren nur mit englischsprachigen Reiseführern durchgeführt werden 
(es sei denn es ist anders ausgeschrieben).

Raucher / Nichtraucher
Gilt für alle Fahrten ab April 2012 und darüber hinaus. Sicherheit, 
Komfort und Freude unserer Kunden sind wichtige Anliegen. Alle 
öffentlichen Bereiche der Cunard Schiffe sind Nichtraucher-Zonen. 
Das Rauchen ist in den Kabinen, in den Gängen sowie vor oder in 
den Aufzügen nicht gestattet. An Bord der Cunard Schiffe herrscht 
in allen Restaurants Rauchverbot. Allerdings stehen ausgewiesene 
Bereiche für Raucher zur Verfügung. Das Rauchen von Pfeifen und 
Zigarren ist in der Churchill ś Cigar Lounge (keine Zigaretten) in 
den ausgewiesenen Bereichen auf dem offenen Deck sowie auf dem 
Oberdeck des Nightclubs auf der Queen Mary 2 erlaubt. Obwohl 
es erlaubt ist auf den Balkonen der Kabinen zu rauchen, empfehlen 
wir den Passagieren aus Rücksicht gegenüber von Nichtrauchern 

das Rauchen auf ein Minimum zu reduzieren. Diese Bestimmungen 
werden erst am 24. März 2012 auf der Queen Victoria und am 27. Ap-
ril 2012 auf der Queen Elizabeth und Queen Mary 2 in Kraft treten. 
Für den Komfort aller Passagiere, empfehlen wir Ihnen die Nicht-
raucher-Bereiche zu beachten.

Reisedokumente
Reisepässe
Die Reisepapiere und Informationen für die Einschiffung erhalten 
Sie ca. zwei Wochen vor Abfahrt. Für alle Reisen ist ein biometrischer 
bzw. maschinenlesbarer Reisepass* (bordeauxfarbener Europapass) 
erforderlich, der nach Reiserückkehr noch mindestens sechs Mona-
te gültig ist. Auch Kinder jeglichen Alters benötigen einen biomet-
rischen oder maschinenlesbaren Reisepass. Der vorläufige maschi-
nenlesbare Reisepass wird für Flugreisen nicht anerkannt. Stellen Sie 
sicher, dass Ihr Reisepass leere Seiten für Sichtvermerke und eventu-
ell erforderliche Visa enthält. Falls Sie einen neuen Reisepass bean-
tragen müssen, planen Sie ausreichend Zeit dafür ein. Bitte erkundi-
gen Sie sich in jedem Fall bei den konsularischen Vertretungen der 
zu bereisenden Länder über die aktuellen Bestimmungen. Als Gast 
sind Sie für die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften der ein-
zelnen Länder verantwortlich. Die hier aufgeführten Informationen 
gelten für Deutsche, Österreicher und Schweizer. Staatsangehörige 
anderer Nationen erkundigen sich bitte bei den konsularischen Ver-
tretungen der Länder, in die die Reise führt. Die Informationen gel-
ten zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten.
* Der Reisepass ist maschinenlesbar, wenn er unten auf der Personal-
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datenseite über zwei Schriftzeilen mit Buchstaben, Zahlen und Win-
keln („>>>>>>“) verfügt.

Reisen in die USA
Für die Einreise in die USA müssen Reisepässe, die nach dem 25. 
Oktober 2005 ausgestellt wurden, über ein digitales Lichtbild verfü-
gen. Reisepässe, die seit dem 26. Oktober 2006 ausgestellt werden, 
müssen zusätzlich biometrische Daten in Chipform enthalten. Der 
vorläufige maschinenlesbare deutsche Reisepass (grün) wird nicht 
mehr für die visumfreie Einreise in die USA anerkannt. Dies gilt un-
abhängig vom Ausstellungsdatum des Passes. Schweizer Reisepässe 
vom Modell 03, die vor dem 26. Oktober 2006 ausgestellt wurden, 
Schweizer Reisepässe vom Modell 06 sowie österreichische Reise-
pässe, die am oder nach dem 16. Juni 2006 oder vor dem 26. Okto-
ber 2005 ausgestellt wurden, werden für die visumfreie Einreise un-
ter dem Visa Waiver Program in die USA anerkannt. Österreichische 
Reisepässe, die zwischen dem 26. Oktober 2005 und dem 16. Juni 
2006 ausgestellt wurden, haben für Reisen unter dem Visa Waiver 
Program keine Gültigkeit. Reisende, die in den USA geboren wur-
den und diejenigen, die neben der US-Staatsbürgerschaft eine dop-
pelte Staatsbürgerschaft innehaben, müssen auf Basis des US-Reise-
passes in die USA ein- und ausreisen. Informationsstand zur Zeit der 
Drucklegung. Bitte erfragen Sie den aktuellen Stand bei der konsula-
rischen Vertretung Ihres Landes.

Visabestimmungen
Bitte beachten Sie, dass unvollständige Reisedokumente oder fehlen-
de Visa dazu führen können, dass die Einschiffung verweigert wird. 
Ob ein Visum für Ihre Reise erforderlich ist, hängt von den zu berei-
senden Ländern ab. Dabei ist es unerheblich, ob Sie das Schiff im ent-
sprechenden Hafen verlassen oder an Bord bleiben. Die Beschaffung 
der individuellen Visa und die Einhaltung der Einreisevorschriften der 
einzelnen Länder liegen in der Verantwortung des Gastes. Alle hier 
aufgeführten Informationen entsprechen dem Informationsstand zur 
Zeit der Drucklegung. Wenden Sie sich bitte mindestens drei Mona-
te vor Reisebeginn an die konsularischen Vertretungen der Länder, 
in die Ihre Reise führen wird, um die entsprechenden Bestimmungen 
zu erfragen. Zu gegebener Zeit informieren wir Sie über den aktuellen 
Stand bzw. geben Einzelheiten über die Beschaffung und Abwicklung 
der Gruppenvisa bekannt. Die Visabestimmungen der hier genannten 
Länder gelten nur für Staatsbürger aus der Schweiz, Deutschland und 
Österreich.  Staatsangehörige anderer Länder werden gebeten, sich bei 
Buchung in ihrem Reisebüro oder ihrem zuständigen Konsulat bzw. 
ihrer Botschaft nach den für sie geltenden Bestimmungen zu erkundi-
gen. Bitte lassen Sie sich ca. drei Wochen vor Reisebeginn die Einreise-
bestimmungen nochmals bestätigen, da auch kurzfristig Änderungen 
möglich sind. Änderungen vorbehalten. 

Einreisebestimmungen für die USA
Alle Reisende in die USA müssen seit dem 12. Januar 2009 vor Rei-
seantritt den ESTA online Antrag ausfüllen. Bitte registrieren Sie sich 
online unter: https://esta.cbp.dhs.gov.

Bei Reisen in die USA, zu den US-Jungferninseln und nach Hawaii 
erfragen Sie bitte bei Buchung, ob ein Visum erforderlich ist. Zum 
Zeitpunkt der Drucklegung bestand jedoch noch das „Visa Waiver 
Program“, durch  welches Staatsangehörige, deren Länder dem Visa 
Waiver Program (V WP) angehören (u. a. Deutschland, Schweiz, Ös-
terreich), ohne Visum als Tourist für die Dauer von 90 Tagen in die 
USA einreisen dürfen, wenn Sie das sog. Visa Waiver Form (Einrei-
seformular) ausfüllen. Dieses wird Ihnen bei Einreise in die USA von 
Ihrer Schifffahrts- oder Fluggesellschaft ausgehändigt. Des Weiteren 
müssen Sie ein gültiges Rückf lugticket für den Zeitraum von maxi-
mal 90 Tagen ab der ersten Einreise in die USA vorweisen können. 
Wenn Sie kein Staatsbürger Deutschlands, der Schweiz, Österreichs 
oder eines anderen am V WP teilnehmenden Landes sind oder die 
Anforderungen des V WP nicht erfüllen, können andere Einreise-
vorschriften gelten. Bitte informieren Sie sich in diesem Fall bei der 
konsularischen Vertretung der USA in Ihrem Heimatland. Es liegt 
in Ihrer Verantwortung als Gast, allen erforderlichen US-Einreise-
vorschriften zu genügen. Bitte beachten Sie, dass sich die Einreisebe-
stimmungen auch kurzfristig ändern können. Detaillierte Informati-
onen finden Sie auf der Internetseite der US-Botschaft.

Ägypten
Alle Gäste, die hier ein- oder ausschiffen bzw. durch dieses Land 
reisen, benötigen ein Visum, welches bei Einreise erhältlich ist. Ge-
bühren und Gültigkeitsdauer sind je nach Staatsbürgerschaft unter-
schiedlich und können sich häufig ändern. Erkundigen Sie sich daher 
bitte bei der zuständigen konsularischen Vertretung Ihres Landes 
nach Einzelheiten.

St. Petersburg, Russland
Wenn Sie an einem durch Cunard organisierten Landausf lug teil-
nehmen, wird ein Gruppenvisum über Cunard ausgestellt. Für die 
Dauer des Ausf lugs dürfen Sie durch dieses Gruppenvisum einrei-
sen. Für die Ausstellung des Gruppenvisums wird von jedem Gast 
eine Kopie der Personaldatenseite seines Reisepasses benötigt. Bit-
te bringen Sie diese bereits zur Einschiffung mit. Wenn Sie nicht im 
Rahmen eines über Cunard organisierten Ausf lugs, sondern unab-
hängig in St. Petersburg an Land gehen möchten, benötigen Sie ein 
Visum, welches vor Reisebeginn ausgestellt werden muss. Bitte wen-
den Sie sich hierfür an die konsularische Vertretung Russlands in Ih-
rem Heimatland. Alternativ kann ein Visa-Service Ihrer Wahl bei der 
Beantragung behilf lich sein. 

Impf bestimmungen
Für die in diesem Prospekt aufgeführten Reisen sind zum Zeitpunkt 
der Drucklegung keine Impfungen vorgeschrieben. Im Allgemeinen 
sollten Sie sich über einen generellen Impfschutz und Prophylaxe-
massnahmen sowie über Thrombose-, Infektions- und andere Ge-
sundheitsrisiken rechtzeitig informieren. Auf allgemeine Informa-
tionen insbesondere bei den Gesundheitsämtern, reisemedizinisch 
erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern, reisemedizinischen Infor-
mationsdiensten oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
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klärung wird hingewiesen. Grundsätzlich werden Schutzimpfungen 
z. B. gegen Tetanus, Diphtherie, Hepatitis A, Polio, Cholera oder Ty-
phus empfohlen. Bitte wenden Sie sich rechtzeitig an Ihren Hausarzt, 
um Einzelheiten zu besprechen. Bei Impfunverträglichkeit kontak-
tieren Sie bitte die Buchungsstelle für weitere Hinweise.

Restaurants
Mit der Wahl Ihrer Kabine an Bord der Cunard Schiffe ist automa-
tisch eine Tischreservierung in einem der À-la-carte-Restaurants 
verbunden, in dem Sie täglich das Frühstück, Mittag- und Abendes-
sen geniessen können. Vorher angegebene Sitzplatzwünsche in den 
Restaurants werden nach Möglichkeit gern berücksichtigt. Darüber 
hinaus gibt es an Bord aller Schiffe eine Auswahl an Restaurantalter-
nativen. Und auch der Kabinenservice erfüllt rund um die Uhr Ihre 
Speisen- und Getränkewünsche.

Spa & Fitness
Der Spa an Bord der Queen Mary 2 erstreckt sich über Deck 7 & 8. 
Qualifizierte Mitarbeiter bieten Ihnen dort alle erdenklichen Anwen-
dungen für Ihre Schönheit und zur Entspannung. Der Cunard Roy-
al Spa an Bord der Queen Victoria und Queen Elizabeth auf Deck 
9 bietet u. a. Schönheitsbehandlungen, Hydropool und Thermalsui-
ten. Darüber hinaus befindet sich an Bord aller drei Schiffe ebenfalls 
ein Fitness-Center. Die Zeiten für Aerobic-, Pilates-, Yogakurse u. ä. 
werden im Tagesprogramm angekündigt. Die Anwendungen der 
Spas werden in Rechnung gestellt. Die Nutzung der Fitness-Center 
sowie die Teilnahme an den Sportkursen sind kostenlos.

Spezialarrangements für Hochzeitstage und Flitterwochen
Welches Ambiente könnte für einen Hochzeitstag oder die Flitter-
wochen schöner sein, als die elegante Atmosphäre eines Kreuzfahrt-
schiffs? Ihren Aufenthalt an Bord möchten wir mit kleinen Aufmerk-
samkeiten ganz besonders gestalten:

·  Champagner & frische Blumen zur Begrüssung in Ihrer Kabine
·  Glückwunschkarte des Kapitäns
·  Portraitfotografie

Um in den Genuss dieser Vorteile zu kommen, muss das Datum Ih-
rer Hochzeit innerhalb von zwei Monaten des Reisedatums liegen. 
Bitte informieren Sie uns bei Buchung (spätestens zwei Wochen vor 
Abreise) und senden Sie uns eine Kopie Ihres Trauscheins als Bestä-
tigung. Dieses Arrangement ist nur gültig in Verbindung mit den in 
diesem Prospekt ausgeschriebenen Reisepreisen und auf Reisen von 
mindestens sechs Tagen Dauer beschränkt.

Tagesprogramm
Das deutschsprachige Tagesprogramm liegt jeden Abend in den Ka-
binen/Suiten aus, damit Sie sich mit den Ereignissen des nächsten Ta-
ges vertraut machen können. Das Unterhaltungsprogramm (in eng-
lischer Sprache) reicht von informativen Vorträgen, akademischen 
und kulturellen Schulungen über Aerobic-Kurse, Sportwettkämpfe, 
Spiel-Veranstaltungen bis hin zu Konzerten, Musical-, Theater- und 

Kinovorstellungen. Auf der Queen Mary 2 werden zusätzlich auch 
Planetarium-Shows angeboten.

Telefon / Fax / E-Mail / Internet
An Bord stehen Ihnen Telefone mit Direktwahl und Faxgeräte zur 
Verfügung. Die PCs an Bord ermöglichen Ihnen darüber hinaus ei-
nen direkten Zugang zum Internet und Zugang zu Ihrem webbasier-
ten E-Mail-Account (z. B. AOL, Yahoo oder Hotmail). Gäste, die 
ihren Laptop mitbringen, haben auf der Queen Mary 2 über einen 
Anschluss in ihrer Kabine Zugang zum Internet. Kabelloser Inter-
netzugang ist an mehreren Orten an Bord aller Cunard Schiffe ver-
fügbar. Anfallende Kosten werden Ihrem Bordkonto belastet.

Umwelterklärung / Umweltschutz
Umweltschutz und die Reduzierung der Umweltbelastungen haben bei 
Cunard höchste Priorität. Wir engagieren uns in der Erhaltung der ma-
ritimen Umwelt und setzen daher hohe Ansprüche an modernste und 
umweltfreundliche Technologien und Massnahmen. Hierzu wurde 
von uns ein Umweltmanagementsystem entwickelt, das ISO 14001 ge-
prüft ist und somit dem weltweit anerkanntesten Zertifizierungsmass-
stab zur Verbesserung der Umweltleistung von Unternehmen ent-
spricht. Ohne fachgemässe Entsorgung würde der an Bord produzierte 
Abfall sowie der Treibstoffverbrauch und die verwendeten Ressourcen, 
die benötigt werden, um unsere Gäste an Bord gebührend zu umsorgen, 
die Umwelt negativ beeinf lussen. Um die Belastung der Ozeane so ge-
ring wie möglich zu halten, garantieren unsere Abfallentsorgungsanla-
gen daher eine umweltverträgliche Abwasserbehandlung. Ausserdem 
wird bereits an Bord auf die Vermeidung von Abfall geachtet, der Müll 
gründlich sortiert und für das Recycling an Land vorbereitet. Zur Re-
duzierung des Kraftstoffverbrauchs und des CO2-Ausstosses finden di-
verse Massnahmen wie z. B. verbesserte Unterwasseranstriche, die Ver-
wendung von Energiesparleuchten, gesteigerte Abwärmenutzung sowie 
der Einsatz effizienterer Klimaanlagen Anwendung. Darüber hinaus ar-
beiten wir kontinuierlich weiter an innovativen Technologien. Mit Hilfe 
dieser Massnahmen sowie weiterer Initiativen unterstützt Cunard den 
Umweltschutz und stellt sicher, dass auch zukünftige Generationen die 
Wunder der Erde und Ozeane erleben können.

Wäscherei / Chemische Reinigung
Die Wäscherei an Bord übernimmt gern das Waschen, Bügeln und 
die chemische Reinigung Ihrer Kleidung. Die Kosten werden Ihrem 
Bordkonto in Rechnung gestellt. Ausserdem stehen Waschmaschi-
nen und Trockner sowie Bügelvorrichtungen zur Selbstbedienung 
kostenfrei zur Verfügung.

Wertsachen
In allen Kabinen befindet sich ein Safe, den Sie selbst codieren können.

Zeitangaben
Alle angegebenen Zeiten sind Ortszeiten. Die Abfahrtszeiten kön-
nen ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte lassen Sie 
sich vor Landgängen die Liegezeiten des Schiffs rückbestätigen.
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1. Reisevertrag
1.1 Diese Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen regeln 
die Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen und der Cruise-Intercon-
nect AG („CIC“) mit Sitz in Zürich. Sämtliche Buchungen, bei de-
nen CIC als Reiseveranstalter genannt wird, werden ausschliesslich 
auf Grundlage dieser Allgemeinen Vertrags- und Reisebedingun-
gen entgegengenommen. Dies gilt insbesondere auch für Reisen der 
Kreuzfahrtgesellschaft Cunard Line („CUN“), für welche CIC als 
Generalagent handelt, weshalb CIC im Nachfolgenden CIC /CUN 
genannt wird. Sofern Buchungen - persönlich, telefonisch, elekt-
ronisch oder schriftlich - aufgegeben werden, erklärt sich der Kun-
de ausdrücklich mit diesen Allgemeinen Vertrags- und Reisebedin-
gungen bei Vertragsabschluss einverstanden. Der Vertrag zwischen 
Ihnen und CIC / CUN kommt mit der Bestätigung Ihrer Buchung 
durch CIC / CUN zustande.

1.2 Für Leistungen von anderen Veranstaltern, welche von 
CIC / CUN vermittelt werden, ohne Vertragspartei zu sein, gelten 
deren Vertrags- und Reisebedingungen.

2. Leistungen
2.1 Der Umfang der vertraglichen Reiseleistungen ergibt sich aus-
schliesslich aus dem Inhalt der Buchungsbestätigung in Verbindung 
mit dem für den Zeitpunkt der Reise gültigen Prospekt bzw. der Rei-
seausschreibung unter Massgabe sämtlicher darin enthaltener Hin-
weise und Erläuterungen. Für den Fall des Vorliegens von Wider-
sprüchen ist die Reisebestätigung ausschlaggebend. Reisebüros sind 
nicht berechtigt, Nebenabreden und zusätzliche Leistungen selbst zu 
bestätigen.

2.2 Die in dem Prospekt bzw. der Reiseausschreibung enthaltenen 
Angaben sind für den Reiseveranstalter grundsätzlich bindend, so-
weit sie Grundlage des Reisevertrages geworden sind. Der Reise-
veranstalter behält sich jedoch ausdrücklich vor, aus sachlich be-
rechtigten, erheblichen und nicht vorhersehbaren Gründen vor 
Vertragsschluss eine Änderung der Prospektangaben bzw. Reiseaus-
schreibungen vorzunehmen, über die der Reisende vor der Buchung 
informiert wird.

2.3 Nicht Vertragsinhalt sind Leistungen, welche von CIC / CUN 
lediglich vermittelt werden, CIC / CUN aber nicht Vertragspartei ist. 
Dies gilt insbesondere, aber nicht ausschliesslich für Flüge oder sons-
tige Zubringerdienste von Ihrem Wohnort zum Einschiffungshafen 
sowie vom Ausschiffungshafen zurück, für Hotelarrangements und 
Landausf lüge, ausser wenn solche Leistungen Teil der im Prospekt 
von CIC / CUN beschriebenen und/oder als Vertragsinhalt bestä-
tigten Reise sind.

2.4 Notwendige medizinische Hilfe, insbesondere durch den Schiffs-
arzt, sind zusätzlich zu bezahlende Leistungen.

3. Bezahlung des Reisepreises und 
Ausstellung der Reiseunterlagen
3.1 CIC / CUN ist als Reiseveranstalter Teilnehmer am Garan-
tiefonds der Schweizer Reisebranche und garantiert Ihnen die Si-
cherstellung Ihrer im Zusammenhang mit der Buchung einer Reise 
einbezahlten Beträge. Detaillierte Auskunft gibt Ihnen der Garantie-
fonds der Schweizer Reisebranche.

3.2 Der Reisepreis ist fällig:
·  �20 % des Reisepreises nach Eingang der schriftlichen Reisebestäti-

gung der Kreuzfahrt und 30 % des Reisepreises bei zusätzlicher Bu-
chung eines Fluges; 

·  �80 % bzw. 70 % des Reisepreises 6 Wochen vor Reiseantritt und vor 
Aushändigung der Reiseunterlagen. 

3.3 Nach Eingang des gesamten Reisepreises erhalten Sie von 
CIC / CUN oder von Ihrem Reisebüro die vollständigen  Reiseun-
terlagen für die gebuchten Reiseleistungen als auch andere Reisein-
formationen, soweit erforderlich. Vorbehaltlich der Bezahlung des 
Reisepreises liegen die Reiseunterlagen ungefähr 2 Wochen vor Rei-
seantritt zur Abholung bereit oder werden an Sie oder Ihr Reisebü-
ro versendet. Bei kurzfristigen Buchungen ist es erforderlich, den ge-
samten Reisepreis umgehend zu bezahlen, damit die rechtzeitige 
Übersendung der Reiseunterlagen gewährleistet werden kann.

4. Leistungs- und Preisänderungen nach Vertragsschluss
4.1 Änderungen und/oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen 
von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertrags-
abschluss notwendig werden und die vom Reiseveranstalter nicht 
wider Treu und Glauben herbeigeführt werden, sind gestattet, soweit 
die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind, nicht zu 
einer wesentlichen Änderung der Reiseleistung führen und den Ge-
samtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Dies gilt 
auch für Änderungen der Fahrtzeiten und/oder der Routen, vor al-
lem auch aus Sicherheits- und/oder Witterungsgründen, über die 
bei Schiffsreisen allein der für das Schiff verantwortliche Kapitän 
entscheidet. Berücksichtigen Sie bei der Buchung von Anschlussbe-
förderungen oder Transfers deshalb genügend Zeitabstände. Emp-
fohlen wird grundsätzlich eine Tarifwahl, die kostengünstige Umbu-
chen gewährleistet.

4.2 Ist ein Anreise- oder Abreisef lug Leistungsbestandteil der ge-
buchten Reise, können im Falle der Absage eines Linienf luges oder 
der Nichteinhaltung des Flugplans ein Wechsel der Fluggesellschaft, 
des Fluggeräts oder des Abf lug- bzw. Rückkehrf lughafens erforder-
lich werden.

4.3 Der Reiseveranstalter wird den Reisenden von Abweichungen 
einzelner Reiseleistungen unverzüglich in Kenntnis setzen, sofern 
und soweit ihm dies möglich ist. Die danach geänderte Leistung tritt 
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an die Stelle der ursprünglich geschuldeten Vertragsleistung. Tritt der 
Reisende eine Reise an, nachdem er vom Reiseveranstalter über eine 
notwendige Änderung des gesamten Zuschnitts der Reise in Kennt-
nis gesetzt worden ist, so ist eine auf die Änderung gestützte Kündi-
gung des Reisevertrages nach Reiseantritt ausgeschlossen.

4.4 CIC /CUN behält sich das Recht vor, die ausgeschriebenen und 
mit Buchung bestätigten Preise im Falle einer Erhöhung der Beför-
derungskosten, insbesondere durch Erhöhung der Treibstoff kosten, 
der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Landegebühren, Ein- 
und Ausschiffungsgebühren in Häfen und entsprechenden Gebüh-
ren auf Flughäfen sowie Sicherheitsgebühren oder bei Änderungen 
der für die Reise betroffener Wechselkurse, in dem Umfang zu erhö-
hen, wie sich deren Erhöhung pro Person auf den Reisepreis auswirkt. 
Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises werden Sie 
umgehend, spätestens jedoch drei Wochen vor dem Abreisetermin 
informiert.

4.5 Im Falle einer Erhöhung des Reisepreises um mehr als 10% der 
gebuchten Reise oder bei einer anderen wesentlichen Vertragsände-
rung sind Sie berechtigt, ohne Berechnung von Gebühren vom Rei-
severtrag zurückzutreten. Der Rücktritt ist unverzüglich nach Erhalt 
der Preisänderung oder Bekanntwerden der anderweitigen wesentli-
chen Vertragsänderung zu erklären. Geleistete Anzahlungen werden 
zurückerstattet.

4.6 Alternativ können Sie eine andere, mindestens gleichwertige 
Kreuzfahrt von CIC / CUN verlangen, soweit CIC / CUN in der 
Lage ist, eine solche ohne Mehrpreis aus seinem Angebot zu offerie-
ren, oder an einer anderen minderwertigen Kreuzfahrt teilnehmen, 
wobei Ihnen der Preisunterschied zurückerstattet wird.

5. Pass, Visa, Zoll, Devisen- und Gesundheitsbestimmungen
5.1 Die Passagiere benötigen bei allen Kreuzfahrten einen gültigen 
maschinenlesbaren Reisepass, dessen Gültigkeit nach Beendigung 
der Reise noch mindestens 6 Monate betragen muss.

5.2 CIC / CUN informiert Reisende mit Schweizer, deutscher 
oder österreichischer  Staatsbürgerschaft vor Vertragsschluss allge-
mein über die für die Reise geltenden Pass- und Visumserfordernis-
se sowie über gesundheitspolizeiliche Formalitäten, die für die Rei-
se erforderlich sind. Jeder Reisende ist für die Erfüllung aller für die 
Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften, wie insbesondere 
Pass-, Visa-, Zoll-, Devisen- und Gesundheitsbestimmungen, der je-
weiligen Transit- und Bestimmungsländer jedoch selbst verantwort-
lich. Alle Nachteile, die sich aus der Nichteinhaltung ergeben, ins-
besondere die Bezahlung der Annullierungskosten, gehen zu Ihren 
Lasten, es sei denn es liegt nicht genügend oder fehlerhafte Informa-
tion von CIC / CUN vor. Sollten Sie nicht über die deutsche, öster-
reichische oder Schweizer Staatsbürgerschaft verfügen, so müssen 
Sie CIC / CUN ausdrücklich darauf hinweisen, so dass wir Sie eben-
falls über die für Sie geltenden allgemeinen Pass- und Visumserfor-
dernisse informieren können.

5.3 CIC / CUN informiert sie vor Vertragsschluss über die üblichen 
Fristen zur Erlangung von erforderlichen Visa. Wir empfehlen Ihnen 
jedoch, die konkrete Dauer und die Voraussetzungen der Visaertei-
lung bereits vor der Buchung mit der zuständigen Botschaft (Konsu-
lat) zu klären. CIC / CUN haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung 
notwendiger Visa durch die zuständige diplomatische Vertretung.

5.4 Über die bekannten Gesundheitsvorschriften und empfeh-
lenswerten Vorbeugungen für das jeweilige Zielgebiet wird Sie 
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CIC / CUN vor Vertragsschluss informieren. Darüber hinaus emp-
fehlen wir Ihnen, einen Arzt bzw. ein Tropeninstitut zu kontaktieren.

6. Persönliche Voraussetzungen
6.1 Der Kunde muss bei Reisebeginn reisetauglich sein. CIC / CUN 
hat das Recht, vom Kunden eine ärztliche Bescheinigung über die 
Reisetauglichkeit zu verlangen.

6.2 Personen unter 18 Jahren dürfen nur in Begleitung einer volljäh-
rigen Person eine Kreuzfahrt antreten, 21 Jahre oder älter.

6.3 Kleinkinder müssen bei Beginn der Kreuzfahrt mindestens ein 
Jahr alt sein.

6.4 Eine Schwangerschaft ist vor Reiseantritt bekannt zu geben. 
Schwangere Passagiere müssen zum Zeitpunkt der Einschiffung 
ein Attest Ihres Arztes vorlegen, dass es Ihnen erlaubt ist zu reisen. 
CIC / CUN nimmt keine Passagiere an, die zum Zeitpunkt der Ein-
schiffung die 24. Woche der Schwangerschaft vollendet haben. So-
fern eine Schwangerschaft im Zeitpunkt der Buchung nicht bekannt 
war, können Sie und Ihre Begleitperson den Reisevertrag vor Reise-
beginn und innert 14 Tagen seit Kenntnis der Schwangerschaft kün-
digen. Ihre Zahlungen werden wir Ihnen zurückerstatten, wobei wir 
für unsere Umtriebe eine Bearbeitungsgebühr von 120 CHF/Person 
erheben.

6.5 Eine Behinderung und ein Gesundheitszustand, die Beachtung 
und/oder Behandlung erfordern, müssen bei der Beantragung   der 
Reservierung bekannt gegeben werden. CIC / CUN kann für eine 
notwendige Betreuung und/oder Behandlung keine Verantwortung 
übernehmen, weshalb empfohlen wird, soweit erforderlich mit einer 
verantwortlichen Begleitperson zu reisen. Die Schiffsreise kann für 
diejenigen durch Kündigung abgelehnt oder abgebrochen werden, 
deren Gesundheits- oder körperlicher Zustand nach Beurteilung der 
Reederei reiseunfähig erscheint oder deren Zustand eine Gefahr für 
diese selbst oder andere Passagiere darstellen.

6.6 CIC / CUN kann den Reisevertrag nach Antritt der Reise kündi-
gen, wenn die Durchführung der Reise trotz Abmahnung nachhaltig 
gestört wird oder ein anderweitiges grobes vertragswidriges Verhal-
ten vorliegt, wie zum Beispiel bei straf baren Handlungen, Waffen- 
oder Drogenbesitz.

6.7 Ist CIC / CUN berechtigt, den Reisevertrag aus Gründen zu 
kündigen, die durch den Kunden zu vertreten sind, behält sie den 
Anspruch auf den Reisepreis, muss sich jedoch den Wert von erspar-
ten Aufwendungen sowie effektiv erlangten Vorteilen anrechnen las-
sen. Für eventuelle Mehrkosten des Kunden, insbesondere Kosten 
der Rückreise, hat CIC / CUN nicht einzustehen. Erfolgt die Kündi-
gung vor Reisebeginn, stehen CIC / CUN die Annullierungskosten 
gemäss Ziffer 8, insbesondere gemäss Ziffer 8.1 und 8.3 zu.

6.8 Weitere Regeln und Empfehlungen, welche für die Durchfüh-
rung der Reise und das Verhalten an Bord zu beachten sind, finden 
Sie im Prospekt oder werden Ihnen in anderer geeigneter Form mit-
geteilt.

7. Aussergewöhnliche Umstände und Mindestteilnehmerzahl
7.1 Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehba-
rer und nicht zu vertretender aussergewöhnlicher Umstände (z.B. 
durch Krieg, Terror, innere Unruhen, hoheitliche Anordnungen, 
Naturkatastrophen, aussergewöhnliche Wetterbedingungen, gros-
se Schäden am Schiff, Streik von Schiffs-, Flug-, Zug- oder Busper-
sonal) erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, können 
sowohl der Reisende als auch CIC / CUN den Reisevertrag kündi-
gen. Erfolgt die Kündigung vor Reisebeginn, erstattet CIC / CUN 
die geleisteten Zahlungen zurück. Bei einer Kündigung nach Reise-
beginn bemüht sich CIC / CUN Sie so schnell wie möglich an den 
Ort des Reisebeginns zurückzubringen, wobei CIC / CUN berech-
tigt ist, die bis zur Kündigung erbrachten Leistungen sowie die wei-
teren nachweislich entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen bzw. 
vor der Rückerstattung Ihrer Zahlungen in Abzug zu bringen. Scha-
denersatzansprüche wegen Nichterfüllung des Vertrages sind in je-
dem Fall ausgeschlossen.

7.2 Die Reederei ist berechtigt, mit dem eingesetzten Schiff anderen 
Schiffen Hilfe zu leisten, Schiffe zu schleppen und zu bergen sowie 
Fracht jeder Art zu befördern. Alle derartigen Tätigkeiten gelten als 
Bestandteil der Reise und führen nicht zu Ansprüchen des Kunden, 
unabhängig davon, ob sie angekündigt wurden oder nicht.

7.3 Muss ein Schiff aus nicht durch CIC / CUN zu vertretenden 
Gründen in Quarantäne, sind die Kosten für Ihren Unterhalt durch 
Sie selbst zu tragen. Entstehende Mehrkosten wie bspw. Verpf legung 
sind durch Sie zu erstatten.

7.4 CIC / CUN ist berechtigt, den Reisevertrag zu kündigen, wenn 
die geforderte Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht wird, voraus-
gesetzt, der Kunde wurde im Reisevertrag über die erforderliche 
Mindesteilnehmerzahl und die Frist zur möglichen Annullierung 
informiert. Die vom Kunden geleisteten Zahlungen werden zurück-
erstattet. Im Übrigen besteht kein Anspruch auf Schadenersatz we-
gen Nichterfüllung.

8. Reiserücktritt, Umbuchung, Abtretung
8.1 Sie können vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten oder 
eine Umbuchung vornehmen. Es wird empfohlen, eine Rücktrittser-
klärung aus Beweisgründen schriftlich vorzunehmen. Wenn Sie vom 
Vertrag zurücktreten, eine Umbuchung vornehmen oder die Reise 
aus Gründen nicht antreten, die nicht von CIC / CUN zu vertreten 
sind, kann CIC / CUN die folgenden Annullierungskosten verlan-
gen. Die Annullierungskosten sind auch dann zu zahlen, wenn Sie 
sich nicht rechtzeitig zu den in den Reisedokumenten bekanntgege-
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benen Zeiten am jeweiligen Abreisehafen oder Abf lughafen einfin-
den. Massgeblich für die Bestimmung der Annullierungskosten ist 
der Zeitpunkt des Eingangs der Rücktrittserklärung bei CIC / CUN 
bzw. der Zeitpunkt der Umbuchung. Unsere Annullierungskosten 
betragen pro Person:

Bei Reisen von weniger als 7 Nächten:

•  �Bis zum 60. Tag vor Reiseantritt:  
Bearbeitungsgebühr 120 CHF/Person 

•  �Vom 59. Tag - 45. Tag vor Reiseantritt:  
10% des Kreuzfahrtpreises 

•  �Vom 44. Tag - 30. Tag vor Reisantritt:  
50% des Kreuzfahrtpreises 

•  �Ab dem 29. Tag vor Reiseantritt:  
100% des Kreuzfahrtpreises 

•  �Bei Nichtantreten der Reise (No Show):  
100% des Kreuzfahrtpreises

Bei Reisen von 7 Nächten und mehr:

•  �Bis zum 75. Tag vor Reiseantritt:  
Bearbeitungsgebühr 120 CHF/Person 

•  �Vom 74. Tag - 60. Tag vor Reiseantritt:   
25% des Kreuzfahrtpreises 

•  �Vom 59. Tag - 45. Tag vor Reisantritt:  
50% des Kreuzfahrtpreises 

•  �Ab dem 44. Tag vor Reiseantritt:  
100% des Kreuzfahrtpreises 

•  �Bei Nichtantreten der Reise (No Show):  
100% des Kreuzfahrtpreises

8.2 Für sonstige Änderungen nach Ausstellung der Reisedokumen-
te oder bei einer Neuausstellung von Reisedokumenten infolge Ver-
lusts wird eine Bearbeitungsgebühr von 60 CHF/Person erhoben.

8.3 Sollten von der Stornierung oder Umbuchung auch Flüge, Ho-
tels und Transfers, etc. betroffen sein, so gelten nach Ticketausstel-
lung bzw. Hotel- und Transferbuchung, etc. zusätzlich die Storno- 
und Umbuchungsgebühren der jeweiligen Fluggesellschaften bzw. 
Hotels und Agenturen gemäss deren Detailkatalogen bzw. Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen.

8.4 Ein Antrag auf Rückerstattung muss zusammen mit den nicht ge-
nutzten Reisedokumenten bei CIC / CUN eingehen.

8.5 Sind Sie daran gehindert, die Reise anzutreten, können Sie die Bu-
chung an eine Person abtreten, die alle an die Teilnahme geknüpften 
Bedingungen erfüllt, sofern CIC / CUN innert angemessener Frist 
vor dem Abreisetermin darüber informiert wird und auch allfällige 
weitere an der Reise beteiligten Unternehmer und Leistungsträger 
(Hotels, Fluggesellschaften etc.) die Abtretung akzeptieren. Für die 
Änderung wird seitens CIC / CUN eine Bearbeitungsgebühr von 

120 CHF/Person belastet. Diese Person und Sie haften CIC / CUN 
solidarisch für die Bezahlung des Preises sowie für die durch die Ab-
tretung entstehenden weiteren Mehrkosten, einschliesslich der vor-
erwähnten Bearbeitungsgebühr sowie Umbuchungsgebühren von 
weiteren Unternehmen und Leistungsträgern. Darf CIC / CUN die 
Abtretung aus berechtigten Gründen ablehnen und treten Sie die 
Reise nicht an, kann CIC / CUN die vorerwähnten Annullierungs-
kosten in Rechnung stellen.

9. Gepäck
9.1 Das Gepäck darf nur persönliche und keine verbotenen oder ge-
fährliche Gegenstände oder Substanzen enthalten und ist für Kreuz-
fahrten auf ein Gewicht von 23 kg/Koffer limitiert. Für Flüge gelten 
die diesbezüglichen Regelungen der Fluggesellschaften.

9.2 Das Gepäck ist durch den Kunden leserlich mit Namen, Kabi-
nennummer und dem Abfahrtsdatum zu versehen. Beschädigungen 
oder Verlust des Gepäcks bei der Ein- oder Ausschiffung müssen so-
fort gemeldet werden.

10. Gewährleistung / Abhilfe
10.1 Entspricht die Reise nicht der vereinbarten Beschreibung oder 
ist sie mit einem anderweitigen, erheblichen Mangel behaftet, so sind 
Sie berechtigt und verpf lichtet, bei der CIC / CUN Reiseleitung, der 
örtlichen CIC / CUN Vertretung oder dem Leistungsträger sofort 
unverzügliche und unentgeltliche Abhilfe zu verlangen. Sofern die 
Reiseleitung, die örtliche Vertretung oder der Leistungsträger nicht 
spätestens innert 48 Stunden eine angemessene Lösung offeriert, 
können Sie selbst für Abhilfe sorgen. Die Ihnen entstehenden Kosten 
werden Ihnen durch CIC / CUN ersetzt, jedoch nur im Rahmen der 
ursprünglich bestellten Leistungen (Hotelkategorie, Transportmit-
tel usw.) und gegen Beleg. Sind die aufgetretenen Mängel so schwer-
wiegend, dass Ihnen die Fortsetzung der Reise oder der Aufenthalt 
am Ferienort nicht zugemutet werden kann, so müssen Sie von der 
Reiseleitung, der Vertretung oder dem Leistungsträger eine entspre-
chende Bestätigung verlangen. Die Reiseleitung, die Vertretung oder 
der Leistungsträger sind verpf lichtet, den Sachverhalt und die Bean-
standungen schriftlich festzuhalten. Diese sind jedoch nicht berech-
tigt, irgendwelche Schadenersatzforderungen anzuerkennen. Sollten 
Sie wider Erwarten weder die Reiseleitung, die örtliche Vertretung 
oder den Leistungsträger erreichen, so wenden Sie sich bitte direkt 
an uns.

10.2 Sofern Sie Ansprüche gegenüber CIC / CUN geltend machen 
wollen, müssen Sie diese innert einem Monat nach vertraglichem 
Reiseende schriftlich CIC / CUN unterbreiten. Ihrer Beanstandung 
sind die Bestätigung der Reiseleitung, der Vertretung, oder des Leis-
tungsträgers und allfällige Beweismittel beizulegen.

10.3 Sollten Sie die Mängel oder den Schaden nicht nach den vorer-
wähnten Bestimmungen und Fristen anzeigen, so verlieren und ver-
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wirken Sie die Rechte auf Abhilfe, Selbstabhilfe, Minderung des Rei-
sepreises, Kündigung des Vertrages, Schadenersatz und Genugtuung.

11. Haftungsbeschränkung
11.1 Bei Sach- und Vermögensschäden haften wir nur, falls uns oder 
ein von uns beauftragtes Unternehmen ein Verschulden trifft, wobei 
die Haftung auf den unmittelbaren Schaden und von der Höhe her 
auf den zweifachen Reisepreis beschränkt ist. Sind wir für das Ver-
halten der von uns beauftragten Drittunternehmer haftbar, müssen 
Sie Ihre Schadenersatzansprüche gegenüber diesen Unternehmen 
an uns abtreten.

11.2 CIC / CUN haftet nicht, wenn die Nichterfüllung oder nicht 
gehörige Vertragserfüllung des Vertrages zurückzuführen ist:

·  �auf Versäumnisse des Konsumenten;
·  �auf unvorhersehbare oder nicht abwendbare Versäumnisse Drit-

ter, die an der Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen 
nicht beteiligt sind;

·  �auf höhere Gewalt oder auf ein Ereignis, welches CIC / CUN oder 
der Dienstleistungsträger trotz aller gebotenen Sorgfalt nicht vor-
hersehen oder abwenden konnte.

In den Fällen gemäss Buchstaben b) und c) hiervor wird sich 
CIC / CUN darum bemühen, dem Konsumenten bei Schwierigkei-
ten Hilfe zu leisten.

11.3 Bei Schäden oder Verlusten, welche Sie im Zusammenhang mit 
Schiffs-, Flug- und Busreisen oder anderweitigen Transporten erlei-
den, sind die Entschädigungsansprüche der Höhe nach auf die Sum-
men beschränkt, die sich aus den anwendbaren internationalen Ab-
kommen oder nationalen Gesetzen ergeben. Eine weitergehende 
Haftung von CIC / CUN ist in diesen Fällen ausgeschlossen.

11.4 Für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden, die in Zu-
sammenhang mit Drittleistungen entstehen, die durch CIC / CUN 
lediglich vermittelt werden, CIC / CUN aber nicht Vertragspartner 
ist, besteht keine Haftung von CIC / CUN. Dies gilt insbesondere 
aber nicht ausschliesslich für Landausf lüge, welche CIC / CUN ver-
mittelt. Ebenfalls übernimmt CIC / CUN keine Haftung für Anga-
ben in Prospekten Dritter.

12. Reiseversicherung und -schutz
Eine Reiseversicherung ist in den Reisepreisen nicht enthalten. Wir 
empfehlen Ihnen deshalb den Abschluss von Reiserücktritt-, Rei-
sehaftpf licht-, Auslandskranken- und Unfallversicherung. Soweit 
CIC / CUN oder Ihr Reisebüro Reiseversicherungen anbieten, han-
delt es sich nur um eine Vermittlungsleistung. Der Versicherungs-
vertrag kommt ausschliesslich zwischen dem Kunden und der an-
gegebenen Reiseversicherungsgesellschaft zustande. Eventuelle 
Ansprüche können nur direkt gegenüber dem Versicherer geltend 
gemacht werden. Die Versicherungsbedingungen und Obliegenhei-
ten entnehmen Sie bitte dem Versicherungsvertrag.

13. Datenschutz
Personenbezogene Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden 
elektronisch verarbeitet und genutzt, soweit sie zur Vertragsdurch-
führung erforderlich sind. CIC / CUN behält sich vor, Sie darüber 
hinaus künftig über aktuelle Angebote zu informieren, sofern für uns 
nicht erkennbar ist, dass Sie dies nicht wünschen. Wenn Sie die Zu-
sendung von Informationen nicht wünschen, teilen Sie dies uns bit-
te mit.

14. Allgemeines
14.1 Alle Angaben in diesem Prospekt entsprechen dem Stand bei 
Drucklegung November 2011. Für Druck- und Rechenfehler wird 
nicht gehaftet.

14.2 Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertra-
ges hat nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur 
Folge. Das gleiche gilt für die vorliegenden Reisebedingungen.

14.3 Vorgängig einer gerichtlichen Auseinandersetzung sollten Sie 
an den unabhängigen Ombudsman gelangen. Der Ombudsman ist 
bestrebt, bei jeder Art von Problemen eine faire und ausgewogene Ei-
nigung zu erzielen. Adresse: Ombudsman der Schweizer Reisebran-
che, Postfach, 4601 Olten.

14.4. Im Verhältnis zwischen Ihnen und CIC / CUN ist ausschliess-
lich schweizerisches Recht anwendbar.

14.5. Vorbehältlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen, welche 
insbesondere für Verträge mit Konsumenten bestehen, vereinbaren 
die Parteien Gerichtsstand Zürich.

15. Vertragspartner
Vertragspartner für die von Ihnen bei 
CIC / CUN gebuchten  
Reiseleistungen ist 

Cruise-Interconnect AG
Generalagentur für Cunard Line

Lindenstrasse 38
8008 Zürich · Schweiz

Ab 01.04.2012 mit neuer Adresse:
Badenerstrasse 551
8048 Zürich · Schweiz

Tel. +41 (0)44 387 10 57
Fax +41 (0)44 387 10 29
info@cunardline.ch
www.cunardline.ch
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